
• Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 9 

-
Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

auf Grund des Antrags 

der NEL Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel, gesetzlich vertreten 

durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin 

wegen Genehmigung der Entgelte für den Ga.snetzzugang nach§ 23a Abs. 1 EnWG 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 

durch 

den Vorsitzenden Helmut Fuß, · 

den Beisitzer Dr. Jörg Mallossek 

und die Beisitzerin Anne Zeidler 

am 14.10.2013 beschlossen: 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

1. 	 Die Entgelte der Antragstellerin für den Gasnetzzugang werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. 

2. 	 Die Genehmigung wird 'zum 01.01.2013 wirksam. 

3. 	 Die Genehmigung ist befristet bis zum - 

4. 	 Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 

5. 

Gründe 

1. 

Die 	 Antragstellerin hat die An~~sung der genehmigten Entgelte mit Wirkung zum 

01 .01 .2013 beantragt und ein entsprechendes neues Preisblatt vorgelegt. Hintergrund ist, 

dass die NEL Gastransport GmbH beabsichtigt, Netzanschlussbegehren mit Integration in 

das Marktgebiet GASPOOL umzusetzen. Diese dienen dem Anschluss einer KWK-Anlage in 

Greifswald und der Steigerung der Versorgungssicherheit der Versorgungsbetriebe Elbe 

GmbH. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Die Beschlusskammer 9 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Genehmigung der Entgelte der Antragstellerin für den Gasnetzzugang ergeht auf 

. Grundlage des § 23a Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 07.07.2005 -

EnWG - (BGBI. 1S. 1970) i.V.m. den dort genannten Rechtsvorschriften. Dem Antrag war im 

tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit · 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 

Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Entgelte bedürfen gemäß§ 23a Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG der 

Genehmigung. Die Genehmigung ist gemäß§ 23a Abs. 2 Satz 1 EnWG zu erteilen, soweit 

die beantragten Entgelte den Anforderungen des EnWG und den auf Grund des § 24 EnWG 

erlassenen Rechtsverordnungen, insbesondere der Verordnung über die Entgelte für den 

Zugang .zu den Gasversorgungsnetzen vom 25.07.2006 - GasNEV - (BGBI. 1 S. 2197), 

entsprechen. · 

3. Ermittlung der Netzkosten 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 GasNEV sind für die Ermittlung der Netzentgelte die Netzkosten 

nach den §§ 4 bis 10 GasNEV zusammenzustellen. Hierbei setzen sich gemäß 

§ 4 Abs. 2 GasNEV die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, 

den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung nach § 7 GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach 

§ 8 GasNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge nach § 9 GasNEV 

zusammen. Zu beachten ist, dass sowohl bilanzielle als auch kalkulatorische Kosten nur 

insoweit anzusetzen sind, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen,§ 4 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG.· 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

--·„·---··· 

4, Kostenstellenrechnung 

Gemäß§ 3 Abs. 1 Satz 2 GasNEV sind die ermittelten Netzkosten nach § 12 GasNEV auf 

die Haupt- und Nebenkostenstellen aufzuteilen, wie sich diese aus Anlage 2 der GasNEV 

und der Festlegung der Beschlusskammer vom 17.11 .2008 (ABI. Bundesnetzagentur Nr. 

9/2007, S. 1940ff.) ergeben. 

§ 12 GasNEV schreibt eine vollständige Verteilung der Kosten auf Haupt- und 

Nebenkostenstellen vor. Diese Kostenstellen dienen als Maßgrößen der 

Kostenverursachung. Die nach § 4 GasNEV ermittelten ·Netzkosten sind soweit möglich 

direkt den Hauptkostenstellen nach § 12 GasNEV zuzuordnen. Soweit eine direkte 

·Zuordnung von Kosten nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand möglich ist, sind 

diese zunächst geeigneten Hilfskostenstellen zuz.uordnen. 

Die auf den Kostenstellen gebuchten Kosten werden im Rahmen der Kostenträgerrechnung 

auf die Netznutzer verteilt. Die Beschlusskammer geht zugunsten der Antragstellerin von der 

Sachgerechtigkeit der Aufteilung auf Haupt- und Nebenkostenstellen aus. 

5. Kostenträgerrechnung 

Die Netzentgelte sind nach Maßgabe der§§ 13 bis 17 und 20 GasNEV zu bestimmen (§ 3 

Abs. 1 Satz 3 GasNEV). 

Gemäß § 13 Abs. 1 GasNEV ist Grundlage des Systems der · Entgeltbildung für den 

Netzzugang das Netzzugangsmodell nach § 20 Abs. 1 b EnWG. In den Entgelten nach 

§ 13 Abs. 1 GasNEV sind alle erforderlichen Systemdienstleistungen enthalten; hierzu 

gehören nicht solche Kosten, die gemäß des Beschlusse.s der BK7 vom 28.05.2008 (BK7

08/002) auf dem Regel- und Ausgleichsenergieumlagekonto zu verbuchen sind. Entgelte für 

den Messstellenbetrieb, die Messung und cJ.je Abrechnung werden separat erhoben 

(§ 13 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV). 

Die Antragstellerin hat für den Zugang zu ihrem Gasversorgungsnetz Einspeise- und 

Ausspeiseentgelte ermittelt. 

Gemäß § 15 Abs. 2 GasNEV hat die Bildung der Einspeiseentgelte durch den Netzbetreiber 

möglichst verursachungsgerecht nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Verfahren zu 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

erfolgen. Dabei sind die Versorgungssicherheit und der sichere Betrieb der Netze zu 

gewährleisten, die Diskriminierungsfreiheit zu b_eachten sowie Anreize für eine effiziente 

Nutzung der vorhandenen Kapazitäten im Leitungsnetz zu setzen 

(§ 15 Abs. 2 S. 2 GasNEV). 

Die Bildung der Ausspeiseentgelte hat gemäß § 15 Abs. 3 GasNEV möglichst 

verursachungsgerecht zu erfolgen. Dabei kann auch die Lage der Ausspeisepunkte, _deren 

Entfernung zu den Einspeisepunkten und die Druckstufe im Ausspeisepunkt berücksichtigt 

werden. 

Die Entgelte für die Ausspeisepunkte sollen gemäß § 15 Abs. 4 ARegV in angemessenem 

Verhältnis zueinander stehen. Dabei sind für Gruppen von Ein- und Ausspeisepunkten 

einheitliche Entgelte zu bilden, soweit die Kapazitätsnutzung an unterschiedlichen Punkten 

innerhalb dieser Gruppe nicht zu erheblichen Unterschieden in der Belastung des 

Leitungsnetzes führt. 

6. Verprobung (§ 16 GasNEV) 

Die Antragstellerin hat gemäß § 16 Abs. 1 GasNEV sicherzustellen, dass ein zur 

Veröffentlichung stehendes Entgeltsystem geeignet ist, die nach § 4 GasNEV ermittelten 

Kosten zu decken. Unter das zur Veröffentlichung stehende Entgeltsystem fallen die für das 

Netz geltenden Netzentgelte (§ 27 Abs. 1 GasNEV). Die von der Antragstellerin 

vorgetragene Entgeltermittlung stellt nach Auffassung der Beschlusska"mmer sicher, .dass 

nach dem Ende der bevorstehenden Kalkulationsperiode mit den verprobten Entgelten die 

nach § 4 GasNEV ermittelten Kosten gedeckt werden. 

7. Mehrwertsteuer und Konzessionsabgabe 

Die genehmigten Entgelte verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und Konzessionsabgabe. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

III. 

1. Beginn des Genehmigungszeitraums 

Die Entgeltgenehmigung wird zum 01.01 .2013 wirksam. 

2. Befristung der Genehmigung 

IV. 

Gemäß§ 23a Abs. 4 Satz 1· EnWG ergeht die Entgeltgenehmigungsentscheidung unter dem 

Vorbehalt des Widerrufs. 

Über einen etwaigen Widerruf entscheidet die Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die 

Antragstellerin hat hierbei kein besonders geschütztes Vertrauen in den Bestand der 

Entgeltgenehmigung. Erforderlich ist auch nicht, dass neue Tatsachen hinsichtlich der 

Entgeltermittlung bzw. der dieser zu Grunde gelegten Kostenbasis bekannt werden. 

Vielmehr macht bereits der in § 23a Abs. 4 Satz 1 EnWG vorgesehene und in dieser 

Entscheidung enthaltene Widerrufsvorbehalt deutlich .. dass der Widerruf jederzeit und ohne 

Hinzutreten neuer Tatsachen erfolgen kann. Insofern reichen auch andere sachlich 

gewichtige Gründe wie beispielsweise eine abweichende Beurteilung der zu Grunde 

gelegten Prüfungsmaßstäbe für einen Widerruf aus. Die Beschlusskammer behält sich 

ausdrücklich vor, zur weiteren Überprüfung der Ermittlung der Netzkosten und -entgelte von 

den Möglichkeiten der §§ 68 ff. EnWG Gebrauch zu machen und im Falle des Abweichens 

dieser Prüfungsergebnisse von den Angaben der ·Antragstellerin die derzeit anerkannte 

Kostenbasis zu reduzieren. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Beschlusskammer neben der 

Möglichkeit des Widerrufs auch die Möglichkeit hat, eine rechtswidrige 

Genehmigungsentscheidung nachträglich für die Vergangenheit zu korrigieren bzw. 

aufzuheben. Insofern normiert § 48 VwVfG eine allgemeine Regelung des 

Verwaltungsverfahrensrechts, die grundsätzlich auch auf das Entgeltgenehmigungsverfahren 

Anwendung findet. Die Rechtswidrigkeit der Genehmigungsentscheidung kann sich aus 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

einem Verstoß gegen formelles wie materielles Recht ergeben; rechtswidrig kann auch eine 

nach § 23a Abs. 4 Satz 2 EnWG als erteilt geltende Genehmigung sein. Die Rechtswidrigkeit 

der Genehmigungsentscheidung kann beispielsweise darin begründet liegen, dass die 

Beschlusskammer bei ihrer Entscheidung von einem unzutreffenden Sachverhalt ausging . 

V. 

--- „ ·--· 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

_ ••„. 


VI. 

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 _EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

VII. 

Die beigefügten Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde 

innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf 

(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Aufhebung beantragt wird, und die Angab~ der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 14.10.2013 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzerin 

Dr. Jörg Mallossek Anne Zeidler 
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Anlage 1 Genehmigte Entgelte 

1. Netznutzungsentgelte für Standardjahreskapazitäten 

(feste BESCHRÄNKT ZUORDENBARE KAPAZITÄTEN an Ein- und 
Ausspeisepunkten mit einem Buchungszeitraum von 365 zusammen
hängenden Tagen bzw. im Schaltjahr 366 zusammenhängenden Tagen) 

Netzpunkt Ent elt (EUR/(kWh/h /a) 
Greifswald 5,24 
KWK-Greifswald 5,24 

5,24 

NEL Gastransport GmbH 1von1 -



Netzpunkt 
Greifswald 
KWK-Greifswald 

Anlage 2 Beantragte Entgelte 

1. Netznutzungsentgelte für Standardjahreskapazitäten 

(feste BESCHRÄNKT ZUORDENBARE KAPAZITÄTEN an Ein- und 
Ausspeisepunkten mit einem Buchungszeitraum von 365 zusammen
hängenden Tagen bzw. im Schaltjahr 366 zusammenhängenden Tagen) 

NEL Gastransport GmbH 1von1 -
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